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Gemeinde Drebach 
 
 
 

Beschlussvorlage Vorlagen-Nr.:  109/2026 

 Datum:  03.03.2026 
 Erarbeitet und geprüft:  Kathrin Sieber,  
   Verwaltungsleiterin/FfdF 

 
 
 

Gremium Termin Beratungsstatus 

Gemeinderat 10. März 2026 öffentlich/beschließend 

 
 
Gegenstand der Vorlage:  Feststellung des Jahresabschlusses 2023 der Gemeinde Drebach  
 
Rechtliche Grundlage:  §§ 88, 88 c SächsGemO 
 
Vorlage vorberaten mit:  Verwaltungsausschusssitzung am 03.03.2026 
 
Finanzielle Auswirkungen/  
Produktsachkonto:  
 
Beschlussvorschlag:  
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Drebach stellt den vorgelegten und geprüften Jahresabschluss für das 
Haushaltsjahr 2023 einschließlich Rechenschaftsbericht und Anhang zum 31.12.2023 in der vorgelegten 
Fassung 
 

- mit einem Gesamtergebnis (Jahresergebnis) von 1.003.766,13 EUR 

davon: 

- ordentliches Ergebnis  989.182,31 EUR 

- Sonderergebnis  14.583,82 EUR 

- mit einem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.747.564,19 EUR 

- mit einem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit von -961.481,54 EUR 

-  mit einem Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit von  0 EUR 

- einer Veränderung des Finanzmittelbestandes (Mehrung) 

um  614.082,07 EUR 

auf 5.289.926,69 EUR 

- und mit einer Bilanzsumme von 51.614.358,76 EUR 
 

fest. Die Gemeinde macht von ihrem Wahlrecht zur Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital 
nach § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO sowie § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO keinen Gebrauch. Das 
Gesamtergebnis in Höhe von 1.003.766,13 wird wie folgt den Rücklagen zugeführt:  

 

Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses        989.182,31 EUR 

Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 14.583,82 EUR 

 
 
 
Swen Drechsler 
Bürgermeister 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anzahl GR 
einschl. BM 

Anwesende 
stimm-
berechtigt 

dafür dagegen Enthaltungen befangen 

19       



Begründung: 
 
Gemäß § 88 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er besteht aus der Ergebnis-, der Finanz- und der 
Vermögensrechnung, dem dazugehörenden Anhang und dem Rechenschaftsbericht.  
 
Die örtliche Prüfung führte entsprechend Beschluss des Gemeinderates die BHB Treuhand GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Helmholtzstraße 1 in 01069 Dresden, durch. Die Unterlagen zum 
Jahresabschluss 2022 einschließlich Prüfbericht liegen dieser Beschlussvorlage als Anlage bei.  
 
Mit dem Feststellungsbeschluss erkennt der Gemeinderat den Inhalt und das Ergebnis des Jahresab-
schlusses an.  
 
 
 























































































































Gemeinde Drebach 
 

Beschlussvorlage Vorlagen-Nr.:  110/2026 

 Datum:  27.02.2026 
 Erarbeitet und geprüft:  Kathrin Sieber,  
   Verwaltungsleiterin/FfdF 

 

Gremium Termin Beratungsstatus 

Gemeinderat 10. März 2026 öffentlich/beschließend 

 
Gegenstand der Vorlage:  Wiederholung der Beschlussfassung zur Feststellung des 

Jahresabschlusses der Gemeinde Drebach für das Haushaltsjahr 2022 
 

Rechtliche Grundlage:  §§ 88, 88 c SächsGemO 
 

Vorlage vorberaten mit:  Verwaltungsausschusssitzung am 03.03.2026 
 

Finanzielle Auswirkungen/  
Produktsachkonto:  
 

Beschlussvorschlag:  
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Drebach wiederholt die Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2022 und 
stellt den vorgelegten und geprüften Jahres-abschluss für das Haushaltsjahr 2022 einschließlich Rechen-
schaftsbericht und Anhang zum 31.12.2022 in der vorgelegten Fassung 
 

- mit einem Gesamtergebnis (Jahresergebnis) von -173.877,15 EUR 

davon: 

- ordentliches Ergebnis  -347.816,90 EUR 

- Sonderergebnis  173.939,75 EUR 

- mit einem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 174.232,03 EUR 

- mit einem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit von -2.330.456,93 EUR 

-  mit einem Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit von  0 EUR 

- einer Veränderung des Finanzmittelbestandes (Minderung) 

um  -2.364.966,47 EUR 

auf 4.675.844,62 EUR 

- und mit einer Bilanzsumme von 46.521.124,00 EUR 
 

fest. Die Gemeinde macht von ihrem Wahlrecht zur Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital 
nach § 72 Abs. 3 Satz 3  SächsGemO sowie § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO Gebrauch und verrechnet 
wie folgt: 

 

- Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital nach § 72 
Abs. 3 Satz 3  SächsGemO  

 
256.829,01 EUR 

- Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 
Satz 3  SächsGemO  (Umswitcheffekt)  

 
289.390,62 EUR 

Gesamtverrechnung Fehlbeträge mit dem Basiskapital 546.219,63 EUR 
 

Das aus der Verrechnung des Gesamtergebnisses (-173.877,15 EUR) mit dem Basiskapital (546.219,63 
EUR) resultierende veranschlagte Gesamter-gebnis von 372.342,48 EUR wird wie folgt den Rücklagen 
zugeführt:  

 

Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus 
Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 

82.951,86 EUR 

Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen 
gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Umswitcheffekt) 

289.390,62 EUR 

 
Swen Drechsler 
Bürgermeister 
 
Abstimmungsergebnis: 

Anzahl GR 
einschl. BM 

Anwesende 
stimm-
berechtigt 

dafür dagegen Enthaltungen befangen 

19       



Begründung: 
 
Die Wiederholung der Feststellung des Jahresabschlusses 2022 beruht auf einer Empfehlung der Rechtsauf-
sichtsbehörde im Zusammenhang mit der Genehmigung des Doppelhaushaltes 2025/2026 vom 21.05.2025 
(siehe Auszug aus dem Genehmigungsbescheid).  
 
Die Unterlagen zum Jahresabschluss 2022 wurden mit den Sitzungsunterlagen für die 7. Sitzung des 
Gemeinderates am 11.02.2025 ausgereicht. An diesen hat sich nichts geändert. Deshalb wird auf die 
nochmalige Übersendung verzichtet. 
 
Grundsätzlich gilt für den Jahresabschluss: 
 
Gemäß § 88 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er besteht aus der Ergebnis-, der Finanz- und der 
Vermögensrechnung, dem dazugehörenden Anhang und dem Rechenschaftsbericht.  
 
Die örtliche Prüfung führte entsprechend Beschluss des Gemeinderates die BHB Treuhand GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Helmholtzstraße 1 in 01069 Dresden, durch. Die Unterlagen zum 
Jahresabschluss 2022 einschließlich Prüfbericht liegen dieser Beschlussvorlage als Anlage bei.  
 
Mit dem Feststellungsbeschluss erkennt der Gemeinderat den Inhalt und das Ergebnis des  
Jahresabschlusses an.  





Gemeinde Drebach 
 
 
 
 
 
 

Beschlussvorlage Vorlagen-Nr.: 111/2026 

 Datum: 03.03.2026 
 Erarbeitet und geprüft: Kathrin Sieber 
  Verwaltungsleiterin 
 
 
 
 
 

Gremium Termin Beratungsstatus 

Gemeinderat  10. März 2026 öffentlich/beschließend 

 
 
 
Gegenstand der Vorlage: Richtlinie Vereinsförderung 
 
Rechtliche Grundlage: SächsGemO  
 
Vorlage vorberaten mit: Verwaltungsausschuss am 03.03.2026 
 
Finanzielle Auswirkungen/   
Produktsachkonto: 281004.00/431714 Förderung der Vereine - Pauschalförderung 
 
Beschlussvorschlag:  Der Gemeinderat der Gemeinde Drebach beschließt die Richtlinie zur 

Förderung der Vereinsarbeit in der Gemeinde Drebach. Die zur Verteilung 
vorgesehenen Mittel in Höhe von ……….. EUR werden aus allgemeinen 
liquiden Mitteln finanziert.  

 
 
 
 
Swen Drechsler 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anzahl GR 
einschl. BM 

Anwesende 
stimm-
berechtigt 

dafür dagegen Enthaltungen befangen 

19       

 



Begründung: 
 
Vereine prägen in der Gemeinde Drebach vor allem das kulturelle, sportliche und traditionelle Leben. Sie sind 
Nachwuchsförderer, bieten soziale Kontakte, bewahren Vergangenes und geben es an die folgenden 
Generationen weiter. Gerade sportliche Aktivitäten reichen weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus. 
Deshalb sollen diese Initiativen mit einer pauschalisierten Bezuschussung gefördert werden.  
 
Der Entwurf der Richtlinie wurde in der Verwaltungsausschusssitzung am 3. März 2026 vorberaten und liegt 
der Beschlussvorlage bei. Im Entwurf sind die im Verwaltungsausschuss vorgenommen Änderungen 
(Streichungen) ersichtlich. Es sollen 15.000 EUR/Jahr verteilt werden. Die Finanzierung kann aus 
allgemeinen liquiden Mitteln erfolgen. Die Höhe des Zuschusses je Vereinsmitglied bestimmt sich aus den 
bereitgestellten Mitteln und der Gesamtmitgliederzahl der antragstellenden Vereine. Die Antragstellung mit 
Angabe der Mitgliederzahl ist jährlich bis 30.06. vorgesehen. Danach erfolgt die Berechnung des Zuschusses 
je Mitglied und die Auszahlung.  
 
Hinweis:  
Die beigefügte Übersicht über die Vereine in Drebach ist nicht vollständig, da diese im Vorfeld der 
Verwaltungsausschusssitzung erstellt wurde und Feuerwehrvereine, Fördervereine und Kita-Vereine nicht 
einbezogen wurden. Darüber hinaus fehlen noch Rückmeldungen.  
 
Im Vorfeld der Beratung und Beschlussfassung im Gemeinderat weisen wir explizit auf mögliche Befangen-
heitsgründe hin. Wer zum Beispiel Vorstandsmitglied eines Vereins ist, darf weder beratend noch 
beschließend mitwirken. Im Taschenbuch für die Ratsarbeit sind ab Seite 150 die Umstände, die zur 
Befangenheit führen und auch Ausnahmen beschrieben. Jeder Gemeinderat sollte dies im Vorfeld der 
Beratung prüfen und bei Befangenheit dies dem Bürgermeister gegenüber erklären.  
 
 



Richtlinie (Entwurf) 

zur Förderung der Vereinsarbeit in der Gemeinde Drebach 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Drebach hat in seiner Sitzung am ………… 

mit Beschluss Nr. ……… folgende Richtlinie zur pauschalierten Förderung der Vereinsarbeit 

beschlossen: 

 

1. Grundsätzliches 

 

1.1 Das Engagement der Vereine in der Gemeinde Drebach ist ein nicht wegzudenkender 

Faktor im örtlichen Zusammenleben. Vereine leisten einen wichtigen Beitrag zur kommuna-

len Daseinsvorsorge. Diese Tätigkeit soll durch eine finanzielle Grundförderung (Pauschal-

förderung) unterstützt werden.  

 

1.2 Zuwendungsfähig sind in der Gemeinde Drebach aktiv tätige, eingetragene gemein-

nützige Vereine, die ihren Vereinssitz in Drebach haben, das öffentliche Leben bereichern 

und grundsätzlich allen Einwohnern offenstehen.  

 

1.4 Die Förderung erfolgt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und wird 

auf Antrag gewährt. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht jedoch nicht.  

 

2. Allgemeine Fördervoraussetzungen 

 

2.1 Ausgenommen von der Pauschalförderung sind  

 

- Feuerwehrvereine, 

- Fördervereine,  

- Kindertageseinrichtungen,  

- Kirchen,  

- Garten- und Kleingartenvereine,  

- Parteien sowie Vereine, die parteipolitische Ziele verfolgen oder wirtschaftlich tätig  

werden. 

 

2.2 Die Pauschalförderung setzt voraus, dass der jeweilige Verein einen Mindestmit-

gliedsbeiträg von 60 EUR/Jahr für Erwachsene (Personen ab einem Alter von 18 Jahren) 

und 20 EUR/Jahr für Kinder- und Jugendliche (unter 18 Jahren) fordert. Sie ist für 

satzungsgemäße Zwecke zu verwenden.  

 

2.3 Als Stichtag für die Ermittlung der Anzahl der Vereinsmitglieder gilt der 1. Januar 

betreffenden Jahres.  

 

2.4 Anträge auf Pauschalförderung sind jeweils bis zum 30. Juni des Haushaltsjahres 

einzureichen. Bei Verfristung wird keine Förderung gewährt.  

 

2.5 Pauschalförderung für Vereine, nach Vereinsmitgliedern: 

 

 - bis 20 Vereinsmitglieder   200 EUR gesamt 

 - bis 50 Vereinsmitglieder  250 EUR gesamt 

 - bis 100 Vereinsmitglieder  300 EUR gesamt 



 - über 100 Vereinsmitglieder  500 EUR gesamt 

 

alternativ 

 

Je Vereinsmitglied werden ….. EUR/Jahr ausgereicht.  

 

oder Aufteilung auf Erwachsene und Kinder/Jugendliche 

 

2.6 Die Verwendung ist bis 30.04. des Folgejahres nachzuweisen.  

 

Für die Vereinsförderung wird ein Budget von insgesamt 15.000 EUR/Jahr bereitgestellt.   

 

3.  Nutzung kommunaler Räumlichkeiten  

 

3.1 Die dauerhafte Überlassung von kommunalen Räumlichkeiten und Objekten erfolgt auf 

Grundlage von Verträgen.  

 

3.2 Für Einzelnutzungen (Veranstaltungen, Ausstellungen usw.) zahlen gemeinnützige 

Vereine die Betriebskosten für die Tage, an denen Eintritt verlangt wird. Für die Vor- und 

Nachbereitung können Betriebskosten erlassen werden. Dabei ist darauf zu achten, dass 

nicht mehr Nutzungstage in Anspruch genommen werden, als unbedingt erforderlich sind.  

 

4.  Diese Richtlinie tritt rückwirkend zum 01.01.2026 in Kraft. 

 

Drebach, ….. 

 

 

Swen Drechsler 

Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 



Gemeinde Drebach 
 
 
 
 
 
 

Beschlussvorlage Vorlagen-Nr.: 112/2026 

 Datum: 03.03.2026 
 Erarbeitet und geprüft: Kathrin Sieber, 
  Verwaltungsleiterin 
 
 
 

Gremium Termin Beratungsstatus 

Gemeinderat  10. März 2026 öffentlich/beschließend 

 
 
 
Gegenstand der Vorlage: Besetzung der Stelle „Sozialpädagogische Fachkraft in der Kinder-, Jugend- 

und Elternarbeit im Regionalteam der Planungsregion Zschopau“ 
 
Rechtliche Grundlage: SächsGemO, SGB VIII, Teilfachplan Jugendarbeit des Landkreises 
 
Vorlage vorberaten mit: intern sowie Info zur Gemeinderats- und Verwaltungsausschusssitzung 
 
Finanzielle Auswirkungen/  Zuschuss der Gemeinde ca. 10.000 €/Jahr bei 0,769 Stellenanteil 
Produktsachkonto: zzgl. Raum-, Sach- und Gemeinkosten  
 
Beschlussvorschlag:  Der Gemeinderat der Gemeinde Drebach stimmt der Besetzung der Stelle 

„Sozialpädagogische Fachkraft in der Kinder-, Jugend- und Elternarbeit im 
Regionalteam der Planungsregion Zschopau“ mit dem Bewerber 

 
 …………………………………………………………………………………… 

zum ……….. zu.  
 
 
 
 
Swen Drechsler 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anzahl GR 
einschl. BM 

Anwesende 
stimm-
berechtigt 

dafür dagegen Enthaltungen befangen 

19       

 



Begründung: 
 
Aufgrund des zum 28.02.2026 geschlossenen Aufhebungsvertrages mit dem bisherigen Mitarbeiter wurde 
die Stelle umgehend mit Bewerbungseinreichungsfrist bis 24.02.2026 ausgeschrieben. Firstgerecht ging eine 
Bewerbung ein. Dieser Bewerber wird für die Stellenbesetzung ab 01.03.2026 vorgeschlagen. Die Stelle 
wurde mit 0,769 VzÄ = 30 Wochenstunden bereits besetzt. Die Besetzung wurde mit dem LRA Jugendamt 
abgestimmt. Die Finanzierung ist bis Ende 2027 gesichert. Der Eigenanteil beträgt ca. 10.000 EUR/Jahr, zzgl. 
Raum- und Sachkosten. Der Eigenanteil soll jedoch von den beteiligten Gemeinden (Thum, Gelenau und 
Großolbersdorf) übernommen werden, so dass die Gemeinde Drebach die Räumlichkeiten, einschl. Büro, 
und die Sachkosten für ihre Einrichtungen trägt. Mit der Einstellung zum 01.03.2026 wurde ein nahtloser 
Übergang ermöglicht. 
 
Die Eingruppierung erfolgt lt. Jugendamt in die Entgeltgruppe S 11b des TVöD SuE (Sozial- und Erziehungs-
dienst). Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 5 der Hauptsatzung der Gemeinde Drebach wurde dem Bürgermeister zur 
dauernden Erledigung die Besetzung von Stellen im Rahmen des Stellenplans bis zur Entgeltgruppe E 8 
bzw. S 8b übertragen. Demnach ist die Zustimmung des Gemeinderats erforderlich. Die Stelle umfasst 30 
Wochenstunden (0,769 VZÄ). Davon werden 0,75 VZÄ vom Jugendamt gefördert; den restlichen 
Stellenanteil (0,75 Wochenstunden) trägt die Gemeinde selbst. Die Personal- und Sachkosten sind im 
Haushaltsplan 2025/2026 enthalten.  
 



Gemeinde Drebach 
 
 
 
 
 

Beschlussvorlage Vorlagen-Nr.: 113/2025 

 Datum: 3. März 2026 
 Erarbeitet und geprüft: Thomas Berger, 
  SGL Bauverwaltung 
 
 
 

Gremium Termin Beratungsstatus 

Gemeinderat 10. März 2026 öffentlich/beschließend 

 
 
 
Gegenstand der Vorlage: Verkauf des kommunalen Gebäudes Venusberger Straße 59, ehemaliges 

Gemeindeamt Venusberg 
 
Rechtliche Grundlage: Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) 
 
Vorlage vorberaten mit:  
 
Finanzielle Auswirkungen/ Erträge aus Veräußerung 111305.97/506100 
Produktsachkonto: Aufwand aus Veräußerung v. Grundstücken 111305.97/516100 
 
Beschlussvorschlag: Der Gemeinderat der Gemeinde Drebach beschließt, das Objekt 

Venusberger Straße 59 an Bert Melzer in 09430 Drebach zum Preis von 
156.500,00 € zu verkaufen. Der Bürgermeister wird ermächtigt, den 
notariellen Kaufvertrag abzuschließen. 

 
 
 
 
 
Swen Drechsler 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anzahl GR 
einschl. BM 

Anwesende 
stimm-
berechtigt 

dafür Dagegen Enthaltungen befangen 

19       

 



Begründung: 
 
Das Wohnhaus Venusberger Straße 59 wurde mit Beschluss des Gemeinderates vom 9. September 2025 
zum Verkauf bestimmt und danach auf der Internetseite der Gemeinde Drebach und im Informationsblatt 
„DrebachDirekt“ mit Fristsetzung zum 18.11.2025 ausgeschrieben.  
Grundlage war ein aktuelles Wertgutachtens, welches einen Marktwert nach § 194 BauGB von 154.000 € 
festgestellt hat. 
Bei dieser Ausschreibung wurde zwar ein Angebot abgegeben, der Bewerber hatte aber um Bedenkzeit 
gebeten, daher wurde der Verkaufsbeschluss im Dezember 2025 von der Tagesordnung genommen. 
Danach hat der Bewerber sein Angebot zurückgezogen und das Objekt wurde erneut auf der Internetseite 
der Gemeinde Drebach mit Fristsetzung bis zum 26.02.2026 ausgeschrieben. 
 
Insgesamt haben in der 2. Ausschreibung 4 Bieter die Ausschreibungsunterlagen abgefordert. Es wurde nur 
ein Angebot abgegeben.  
Dieses Angebot erfüllt alle Bedingungen der Ausschreibung. Der Bieter plant den Erhalt der Arztpraxis und 
der Wohnungen. Er beabsichtigt perspektivisch die Aufwertung der bestehenden Wohnungen und den 
Ausbau des Dachgeschosses. Der Nachweis der Bonität muss noch erfolgen, danach bestehen seitens der 
Verwaltung keine Bedenken gegen den Verkauf. 



Gemeinde Drebach 
 
 
 
 
 

Beschlussvorlage Vorlagen-Nr.: 114/2025 

 Datum: 4. März 2026 
 Erarbeitet und geprüft: Thomas Berger, 
  SGL Bauverwaltung 
 
 
 

Gremium Termin Beratungsstatus 

Gemeinderat 10. März 2026 öffentlich/beschließend 

 
 
 
Gegenstand der Vorlage: Anschaffung Multicar mit Winterdiensttechnik 
 
Rechtliche Grundlage: Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) 
 
Vorlage vorberaten mit:  
 
Finanzielle Auswirkungen/ Ausgaben 111614.00/099320.028  
Produktsachkonto: Deckung aus 111305.97/506100 und 111614.00/506200 
 
Beschlussvorschlag: Der Gemeinderat der Gemeinde Drebach beschließt für die Neuanschaffung 

eines Multicar M31C mit Winterdiensttechnik eine außerplanmäßige Ausga-
be von 160.000 € als Ersatz für den im Bestand befindlichen Multicar M31C, 
Baujahr 2013. Die Deckung erfolgt aus Verkaufserlösen kommunaler 
Gebäude sowie dem Verkaufserlös des Bestandsfahrzeuges. Für den 
Erwerb soll eine Ausschreibung erfolgen. 

 
 
 
 
 
Swen Drechsler 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anzahl GR 
einschl. BM 

Anwesende 
stimm-
berechtigt 

dafür Dagegen Enthaltungen befangen 

19       

 



 
Begründung: 
 
Der im Bestand befindliche Multicar M31C wurde durchgehend in den letzten 12 Jahren im Winterdienst 
eingesetzt, ist reparaturanfällig, aber momentan gebrauchsfähig. Damit kann, trotz dass das Fahrzeug nur 
noch einen Buchwert von 1 € besitzt, noch ein Verkaufserlös erzielt werden. Das Fahrzeug ist sowohl für den 
Winterdienst als auch für die saisonalen Arbeiten im Bauhof erforderlich. Neben dem Direktkauf bestünde 
auch die Möglichkeit, ein Fahrzeug zu mieten, was über die Laufzeit von 5 Jahren gerechnet deutlich mehr 
Kosten verursacht. Der Verwaltungsausschuss hat sich in seiner Sitzung vom 03.03.2026 daher für den Kauf 
ausgesprochen.  
 

 
 
 

Ersatzbeschaffung Multicar Winterdienst

Bestand:

Bez. Baujahr Anschaffung Kennzeichen Winterdienst

Multicar M31C 2013 2017 ERZ GD 902 Ja

Fahrzeugpreis 115.772,40 €        Laufzeit (Mon) 60

Winterdiensttechnik 18.620,00 €          Nettomiete (Mon) 2.052,00 €               

ges. netto 134.392,40 €        Bearbeitungsgeb. 175,00 €                   

ges. netto 123.295,00 €          

Mwst. 25.534,56 €          Mwst. 23.426,05 €             

Ges. brutto 159.926,96 €        Ges. brutto 146.721,05 €          

Restwert nach 5 a (ca.) 30-50% Restwert nach 5 a -  €                         

Restwert ca. min. 47.978,09 €          

Restwert ca. max. 79.963,48 €          

Kosten nach 5 Jahren min. 79.963,48 €          Kosten nach 5 Jahren 146.721,05 €          

Kosten nach 5 Jahren max. 111.948,87 €        

Ersparnis min. 34.772,18 €         

Ersparnis max. 66.757,57 €         

Vorteil Kauf: Vorteil  Miete

geringe Kosten über 5 Jahr keine Investitionskosten

Werterhalt in eigener Hand nach 5 Jahre geht Fahrzeug zurück

kein genehmigungspflichtiger HH

Nachteil Kauf Nachteil

Hohe Investitionskosten hohe Gesamtkosten 

keine steuerlichen Vorteile 

Kauf Angebot Miete



Gemeinde Drebach 
 
 
 
 
 

Beschlussvorlage Vorlagen-Nr.: 115/2025 

 Datum: 4. März 2026 
 Erarbeitet und geprüft: Thomas Berger, 
  SGL Bauverwaltung 
 
 
 

Gremium Termin Beratungsstatus 

Gemeinderat 10. März 2026 öffentlich/beschließend 

 
 
 
Gegenstand der Vorlage: Dacheindeckung Nebengebäude Sporthalle Drebach 
 
Rechtliche Grundlage: Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) 
 
Vorlage vorberaten mit:  
 
Finanzielle Auswirkungen/ Ausgaben 424101.12-421110 – 003 Instandhaltungsmaßnahme 
Produktsachkonto: Deckung aus 11305.97.506100 
 
Beschlussvorschlag: Der Gemeinderat der Gemeinde Drebach beschließt, für die Dachein-

deckung des Nebengebäudes der Sporthalle Drebach, Straße der Jugend 
12, eine außerplanmäßige Ausgabe von 132.000 €. Die Deckung erfolgt aus 
Verkaufserlösen kommunaler Gebäude.  

 
 
 
 
 
Swen Drechsler 
Bürgermeister 
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Begründung: 
 
Das Dach des Nebengebäudes der Sporthalle Drebach sollte ursprünglich bereits beim Neubau der Sport-
halle neu gedeckt werden. Auf Grund der damaligen Kostensteigerungen infolge Corona und Ukraine-Krieg 
wurden diese Arbeiten zurückgestellt, um das Gesamtvorhaben finanzieren zu können. Nach der Wintersai-
son 2025/2026 zeigen sich nun wieder an mehreren Stellen Feuchteschäden.  
Die Dacheindeckung (Bitumenschindeln) ist kaum noch zu reparieren. Eine Aufnahme erst in die Planung 
des nächsten Doppelhaushaltes würde zusätzliche Kosten oder auch Schäden nach sich ziehen. Daher soll 
die Neueindeckung außerplanmäßig erfolgen. Die Leistungen sollen beschränkt ausgeschrieben werden. 
 
 

 
 
 
 

Kostenschätzung Dacheindeckung Nebegebäude Sporthalle

auf Grundlage Kostenberechnung 2021 u. aktuellen Baupreisen

Nr. Bez. Menge Einheit EP GP

1 Gerüst incl. Standzeit 520,00 m² 11,15 €        5.798,00 €              

2 vorhandene Schalung prüfen u. ausbessern 1,00 Psch 6.000,00 €  6.000,00 €              

3 Abdichtung Blecheindeckung Dachfläche 569,67 m² 136,85 €      77.959,34 €            

4 Abdichtung Blecheindeckung senkrechte Gaupen 70,13 m² 136,85 €      9.597,29 €              

5 Regenrinne 109,62 m 47,35 €        5.190,51 €              

6 Fallrohre 24,00 m 31,05 €        745,20 €                  

7 Blitzschutz 1,00 Psch 5.500,00 €  5.500,00 €              

110.790,34 €         

Mwst. 21.050,16 €            

Ges. 131.840,50 €         
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